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bte#enben luSfieHung. £ro|bem eS ft# um eine Per»
anftaltung beS ®eutf#en SBerlbunöeS hanbelt, finb in
weitgehenbem ÜWajje lï#itelien unb fünfter b?.S lus»
lanbeS ^etangejogen unb bereu Drganifaüonen begrübt
Würben. ®a§ ber 3Beftf#wetger Se ©orbufier (Qean»
neret) unter ben funfge^n luSerwäfjlten fi# beftnbet, ift
ïetît gufaïï, ïjat bo# feine inoberne ©lebelung in Peffac
bei Potbeaug;, bte eine neue, Ii#te Pauweife in Peton
aufweift, bte lugen aller Qntereffenien liefen bemüht
neugeitit#en Paufa#mann gelenït. lu# feine oft rabitai
anmutenben glängenben Publilationen unb Vorträge haben
in unferer gangen jungen lt#iteltengeneratton @#ule
gemacht. ©tfi Efitgli# ift er bet bet PöllerbunbSgebäube»
Konluueng unter bie engern Preisträger geîommen.

®em ©#weiger SBerlbunb finb in PHeS oan
bet Po|eS PtietSblodl auf ber SSetj3enhof=©tebelung fe#§
3Bohnungen gut Drgamfaiion unb @lnri#tung überlaffen
Würben ; eS hat ft# gu biefem „Swede eine ©ruppe junger
©#wetger Paulfinfiler gufatnmengefunben, bie in Jolle?»

Uoet 3ufammenarbeit tiefe lufgabe übernommen hat.
®te Rührung ber ©ruppe liegt in ben Rauben non Ir»
#itelt PI. Haefeli; eS haben ft# gur S01itov;5eit oer»
pf!i#tet g. ©#eibler (3Bintetthur); ,Ç. ©#mibt (Pafel);
steige, K, ©genber, ®. g. Purdharbt, £. |>ofmann,
1. ©tabmann, SB. Mengte unb 9t unb g. ©teiger in
Söri#.

@S ficht nun gu hoffest tag bem Unternehmen beS

©#weiget SBetîbnnbeS eine na#haltige Untevftüfcung oon
feiten ber PunbeSbehörben unb ber intereffierten Streife
oon Çanbel unb ^nbuftrie guieil werben wirb. ®enn
es hantelt ft# bei tiefer luSftellung, bie bereits intern
nationale Pea#iung unb Pebeutung erlangt hat um
mehr als nur hiftorif#=äfthetif#e SBertungen ober lünfi
lerif#eS ©pegialiftentum. ©te oerfolgt lebenbige lultu»
relie Stele unb leifiet, wenn ft# bie Hoffnungen, bte man
weithin auf fte fetjt, erfüllen, eine eminente praUtf#e
Irbeit auf bem ©ebtet ber PoIlSwirtf#aft unb fogialen
Aufgaben ; ringt fte bo# mit Problemen, bie fowohl bie

IHgemetnheit als ben ©ingeinen berühren, ba oon ber
SBohnungSfrage bie gange SebenShaltung eines Polles
beblngt ift. ©erabe in unferer f#mietigen wittf#af)li#en
Pofition in engen ©rengen gwif#en mä#tigen ©tauten
müffen wir jebc @rlei#tetung Oer @£iftengmögli#leiten
begrüben unb in ber Pationalifierung ber wir!f#aftli#en
Potwenbigletten eine innere ©i#erung ftnben. ©In Per»
jagen unferer mafjgebenben Greife in tiefer H !u ficht würbe
ihrer 3Bettfi#t ni#t nur ein ItmutSgeugttiS auSfieüen,
fonbetn au# bebettten, öafj man bei uns über bem Sob
bes |)etlommenS unb ben lleinli#en SJageStntereffen für
bte gulunft unfereS Polles ben Plicî oerloren hat.

Mmf eines neuen 6trnjraefe$es
liit üen Mon 6t. Men.

(Sotrefpotibeng.) (fjottfe^ung.)

Irt. 12: „®ie Pau» unb KorreltionSpIäne oon
«tgatsftrafjen finb na# bereu ©enehmigung bur# ben
PegterungSrat unb na# fyeftfefcung beS ber beteiligten
®®genb gugeba#ten KoftenanteilS wâhrenb otergehn ®a»
9®« öffentli# aufgulegen.

Seit unb £)ït ber luflegung ftnb öffentlich belannt
it geben.

ÜberbieS ftnb bie ©emetnberäte ber beteiligten ©e>

ftnben unb bie ©igentümer berjentgen Stegenf#aften,
°i® mit Pau» ober KorreltionSlofien belaftet werben follen,
°on ber luflegung ber Pläne, ber mutmap#en Paw
^b ÄorreltioTiStoftert unb bent ber beteiligten ©egenb
®%ba#ten Koftenanteil f#riftli# in Kenntnis gu fe&ett."

SXQBR1I» ü»8Jß H©L3S- ES£ASiBEITllN(iSMASCHINEN
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Irt. 13: „Ennert "ber luflagefriff tonnen beim Pe=

gierungSrat f#riftli#e ©lnfpra#en gegen bie Irt ber
iuSführung unb bie H^h® beS ber beteiligten ©egestb
gugeba#te« KofienanteilS erhoben werben.

®er IRegierungSrat erlebigt bie gegen beS Projeft'er»
h ebenen @infpra#en enbgültig unb leitet bie @infpra#en
gegen bie H^h® beS ber beteiligten ©egenb gugeba#ten
KoflenanteilS an ben ©roêen Pat weiter, ber hl^rüöer
bei Inlaf, beS Paubef#luffeS entf#eibet."

Irt. 14: „Sefentli#e lbwei#ungen oon ben geneh»

migten Plänen finb ben babur# betroffenen ©runbeigen»
iüntern unter ©röffnung einer oiergehntägtgen ffctft gnm
PelurS an ben PegterungSrat f#riftli# belannt gu geben."

Irt. 22: „®te Pläne für ben Peubau ober bie Kor»
retfion oon ©emeinbefirafjen, Pebenftrapn unb öffent»
li#en ffufjwegen ftnb na# beten ©enehmigung bur# ben
©emeinberat unb na# ffeftfetjuttg beS Oer beteiligten
©egenb gugeba#ten KoftenanteilS währenb otergehn ®agen
offenili# aufgulegen. 3®H «ab Drt ber luflegung ftnb
äffentli# belannt gu geben.

flberbieS ftnb bie ©igentümer berjenigen Siegenf#aftèn,
bie mit Paw ober KorreltionSloften beladet werben follen,
oon ber luflegung ber Plätte, ben mutmaf$li#en Pau»
ober KorreltionSloften unb bem ber beteiligten ©egenb
gugeba#ten Koftenanteil f#riftlt# in Kenntnis gu fefcen."

Irt. 23: „Qmteri ber luflagefrift lönnen beim ®e=

meinberat gegen bie Klaffengwteilung ber ©trage, gegen
bie Potwenbigleit unb bte Irt ihrer IuSführung, fornte
gegen bie H^h« beS ber beteiligten ©egenb g»geba#ten
KofienanteilS f#riftli#e @infpra#en erhoben werben.

®er ©emeinberai erlebigt biefe @lnfpra#en bur# be=

grünbeten @ntf#eib unb feüt im galle ihrer Ibweifung
ben @htfpre#ent eine olergehntägige grift gum PelurS
an ben PegierungSrat an. ®tefer entf#eibet barüber
abf#liept#."

Irt. 24: „Pa# ber oollftänbigen ®ur#führung beS

luflageoerfahrenS unterbreitet ber ©emeinberat bie Paw
ober KorreltionSpläne oon ©emeinbeftrafjen bem Pegie»
rungSrat gut ©enehmigung. ®iefer ©enehmigung unter»
liegen bie plane für btejenigen Pebenfira^cn, an beren
Koften ©taatSbeiträge oerabfolgt werben."

Irt, 25: „SBefentlt#e lbwei#ungen oon ben geneh»

migten Plänen ftnb ben babur# betroffenen ©runbeigen»
tümern unter ©röffnung einer otergehntägigen grift gum
PehtrS an ben PegierunaSrat, f#riftli# belannt gu geben.
g=ür lbwei#ung oon Plänen, bie oom PegterungSrat
genehmigt würben, ift beffen PewiKigung einguholen."

Pa# ben Pefiimmungen beS ©niwttrfeS hat ber Pe=

teiltgte bemna# rei#li# ©elegenheit, feine @lnfpra#en
unb Pegehren geltcnb gu ma#en. @S ift oorgef#Iagen
worben, öafj baS Piitfpra#cre#t ber ©runbei»

Nr. IS Wà MWM. H«HW.>.-ââ«6 (»Meisterdàêè°?

brechenden Ausstellung. Trotzdem es sich um eine Ver-
anstaltung des Deutschen Werkbundes handelt, sind in
weitgehendem Maße Architekten und Künster des Aus-
landes herangezogen und deren Organisationen begrüßt
worden. Daß der Westschweizer Le Cor busier (Jean-
neret) unter den fünfzehn Auserwählten sich befindet, ist

- kein Zufall, hat doch seine moderne Stedelung in Pessac
bei Bordeaux, die eine neue, lichte Bauweise in Beton
aufweist, die Augen aller Interessenten auf diesen bewußt
neuzeitlichen Baufachmann gelenkt. Auch feine oft radikal
anmutenden glänzenden Publikationen und Vortrüge haben
in unserer ganzen jungen Architektengeneraüon Schule
gemacht. Erst kürzlich ist er bei der VAkerbundsgebäude-
Konkurrenz unter die engern Preisträger gekommen.

Dem Schweizer Werkbund sind in Mies van
der Rohes Mietsblock auf der Weißenhof-Giedelung sechs

Wohnungen zur Organisation und Einrichtung überlassen
worden; es hat sich zu diesem Zwecke eine Gruppe junger
Schweizer Baukünstler zusammengefunden, die in kollek-
tiver Zusammenarbeit diese Aufgabe übernommen hat.
Die Führung der Gruppe liegt in den Händen von Ar-
chitekt M. E. Haefeli; es haben sich zur Mitarbeit ver-
pflichtet F. Scheibler (Winterthur); H. Schmidt (Bafel);
Neiße, K. Egender, E. F. Burckhardt, H. Hofmann,
A. Gradmann, W. Ktenzle und R. und F. Steiger in
Zürich.

Es steht nun zu hoffen, daß dem Unternehmen des
Schweizer Werkbundes eine nachhaltige Unterstützung von
feiten der Bundesbehörden und der interessierten Kreise
von Handel und Industrie zuteil werden wird. Denn
es handelt sich bei dieser Ausstellung, die bereits inter-
nationale Beachtung und Bedeutung erlangt hat, um
mehr als nur historisch-ästhetische Wertungen oder künst-
lerisches Spezialistentum. Sie verfolgt lebendige kultu-
relle Ziele und leistet, wenn sich die Hoffnungen, die man
weithin auf sie setzt, erfüllen, eine eminente praktische
Arbeit auf dem Gebiet der Volkswirtschaft und sozialen
Aufgaben; ringt sie doch mit Problemen, die sowohl die

Allgemeinheit als den Einzelnen berühren, da von der
Wohnungsfrage die ganze Lebenshaltung eines Volkes
bedingt ist. Gerade in unserer schwierigen wirtschaftlichen
Position in engen Grenzen zwischen mächtigen Staaten
Müssen wir jede Erleichterung der Existenzmöglichkeiten
begrüßen und in der Rationalisierung der wirtschaftlichen
Notwendigkeiten eine innere Sicherung finden. Ein Ver-
sagen unserer maßgebenden Kreise in dieser Hinsicht würde
ihrer Weitsicht nicht nur ein Armutszeugnis ausstellen,
sondern auch bedeuten, daß man bei uns über dem Lob
des Herkommens und den kleinlichen Tagesintereffen für
die Zukunft unseres Volkes den Blick verloren hat.

S»«rs à a» StkêMWs
siir den K«t« St. Gà

(Korrespondenz.) (Fortsetzung.)

Art. 12: „Die Bau- und Korrektionspläne von
Staatsstraßen sind nach deren Genehmigung durch den
Negierungsrat und nach Festsetzung des der beteiligten
Gegend zugedachten Kostenanteils während vierzehn Ta-
gen öffentlich aufzulegen.

Zeit und Ort der Auflegung sind öffentlich bekannt
öu geben.

überdies sind die Gemeinderäte der beteiligten Ge-
feinden und die Eigentümer derjenigen Liegenschaften,
îMit Bê oder Korrektionskosten belastet werden sollen,
"on dxx Auflegung der Pläne, der mutmaßlichen Bau-
"w Korrektionskosten und dem der beteiligten Gegend
»"gedachten Kostenanteil schriftlich in Kenntnis zu setzen."

WM

s z(Universsl-ksnässZe Noä. IZ. à)
A. S M. 5 - MUSS

Art. 13: „Innert der Auflagesrist können beim Re-
gierungsrat schriftliche Einsprachen gegen die Art der
Ausführung und die Höhe des der beteiligten Gegend
zugedachten Kostenanteils erhoben werden.

Der Regierungsrat erledigt die gegen des Projekt er«

hobenen Einsprachen endgültig und leitet die Einsprachen
gegen die Höhe des der beteiligten Gegend zugedachten
Kostenanteils an den Großen Rat weiter, der hierüber
bei Anlaß des Baubeschluffes entscheidet."

Art. 14: „Wesentliche Abweichungen von den geneh-
migten Plänen sind den dadurch betroffenen Grundeigen-
tümern unter Eröffnung einer vierzehntägigen Frist zum
Rekurs an den Regierungsrat schriftlich bekannt zu geben."

Art. 22: „Die Pläne für den Neubau oder die Kor-
rektion von Gemew.destraßen, Nebenstraßen und öffent-
lichen Fußwegen sind nach deren Genehmigung durch den
Gemeinderat und nach Festsetzung des der beteiligten
Gegend zugedachten Kostenanteils während vierzehn Tagen
öffentlich auszulegen. Zeit und Ort der Auflegung sind
öffentlich bekannt zu geben.

überdies sind die Eigentümer derjenigen Liegenschaften,
die mit Bau- oder Korrektionskosten belastet werden sollen,
von der Auflegung der Pläne, den mutmaßlichen Bau-
oder Korrektionskosten und dem der beteiligten Gegend
zugedachten Kostenanteil schriftlich in Kenntnis zu setzen."

Art. 23: „Innert der Auflagefrist können beim Ge-
meinderat gegen die Klaffenzuteilung der Straße, gegen
die Notwendigkeit und die Art ihrer Ausführung, sowie
gegen die Höhe des der beteiligten Gegend zugedachten
Kostenanteils schriftliche Einsprachen erhoben werden.

Der Gemeinderat erledigt diese Einsprachen durch be-

gründeten Entscheid und setzt im Falle ihrer Abweisung
den Einsprechern eine vterzehntägige Frist zum Rekurs
an den Regierungsrat an. Dieser entscheidet darüber
abschließlich."

Art. 24: „Nach der vollständigen Durchführung des

Auflageverfahrens unterbreitet der Gemeinderat die Bau-
oder Korrektionspläne von Gemeindestraßen dem Regie-
rungsrat zur Genehmigung. Dieser Genehmigung unter-
liegen die Pläne für diejenigen Nebenstraßen, an deren
Kosten Staatsbeiträge verabfolgt werden."

Art. 25: „Wesentliche Abweichungen von den geneh-
migten Plänen sind den dadurch betroffenen Grundeigen-
tümern unter Eröffnung einer vierzehntägigen Frist zum
Rekurs an den Regierungsrat, schriftlich bekannt zu geben.
Für Abweichung von Plänen, die vom Regierungsrat
genehmigt wurden, ist dessen Bewilligung einzuholen."

Nach den Bestimmungen des Entwurfes hat der Be-
teiligte demnach reichlich Gelegenheit, seine Einsprachen
und Begehren geltend zu machen. Es ist vorgeschlagen
worden, daß das Mitspracherecht der Grundei-
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gentümer beim Sau unb bei bet ^orreftion son
Strogen ein roeltergegenbeS fein muffe, als rote eS im
©ntrourf sotgefegen ifi âBie MefeS STdlfpradjereegt aber

p gepalten fei, ifi niegi gefagt raorben. Sei ©taats»
unb ©emeinbePragen fann raogl non einem weiteren SJlit»

fpraeÇer:ed)t, als rote eS im ^Planauflage* unb ©tnfpracge*
oerfagren geregelt ifi, pm oornegeretn feine SRebe fein.
Sei biefe« ©tragen muffen e§ unbebingt ber Staat unb
bie ©emeinbe fein, Me über Me SebürfniSfrage unb audj
über bie 2Irt ber Inlage legren ©nbeS entpgeiben. ®a»
gegen lägt peg bet ben 3lebenftragen barüber fireiien, ob
bie beteiligte ©egenb glnpcglticg ge miffer fünfte, j. S.
bet grage ber SRotraenbigfelt ber ©rfießung ober Sot»
reîtion ber ©trage entfdgeibenb mitfprecgen foß. SRan
formte etwa an ein Set fahren beuten, raie eS für bie

Sobenoerbeffetungen in irt. 156—174 @@ pm 3©S
oorgefegen ifi, mit ©runbeigentümernerfammlungen, wo»
bei biefe über ba§ „Ob" unb „2Bie" p enifegeiben gätten
unb bie SRegrgeit ber ©runbeigentümer, benen pgletcg
megt als bie fpälfte beS beteiligten SobenS gegört, eine

allfällige Sftinbergett p igrem SBiUen pungen fönnte.
3« einet folgen, bie flompetenpn ber Segörben ou§=

fdgaltenben Siegelung mug jcbocg bemerft raerben, bag
fie einmal in oielen gäßen bie ©runbeigentümer felbft
nicgt befriebigen fönnte unb in anbern fräßen bie öffent*
liegen ^niereffen, bie mit jeher ©tragenbaute notraenbig
oerbunben pnö, auger Siegt liege. ®a§ ©tragenbauraefen,
unb raenn eS peg im einzelnen gaüe aueg nur um wt»
tergeorbnete ©tragen ganbelt, fann unmöglicg gänjttcg
bem freien ©(galten unb SBalten ber ©runbeigentümer
überlaffen raerben. füegegen fpreegen abfegreefenbe Sei
fpiele pr ©enüge. ®a§"©tragenneg einer ©emeinbe
mug planmägig erfießt fein. ©le einzelnen ©tragen
müffen in einen richtigen 3ufammengang gebraegt wer«
ben, namentlich i« bepg auf SRidgtung, ©efäße, Sreite
ufro. @1 müffen päbtebaulidge unb baugggtenifege ©runb»
füge geraagrt raerben. 3lß bieg fann nur gefegegen, raenn
ber Segörbe bei ©rpeßung aller ©tragen ein magge»
benbeS SBort pfommt. ©S ifi fein 3"foQ, bag beim

(Mag beS geltenben ©efegeS ber freie SBtße beS ©runb»
eigentümerS p gütigen ber begörb liegen @ntfdgeibungS<
befugniffe befdgnitten raurbe. ®ie Stäben beS früg'eren
„laisser faire, laisser aller" jeigen peg oieffaeg uocg
geute. ©eftügt auf biefe ©rroägungen glaubt ber Siegte=

rungSrat, bas SRitfpraigerecgt beS ©runbetgentümerS
auf ein ©infpratgereegi befdgränfen p foßen. ®ie 2Rög=

liigfeit ber SBeiterjiegung ber gemetnberätltcgen ©ntfdgetbe
an ben iRegterungSrat, in Serbinbung mit ben neuen
Sorfdgriften über ba§ ißerimeteroerfagren, bürfte raogl
eine gertfigenbe ©eraägr bafür bieten, bag Me ©runb«
eigentümer in igten berechtigten fintereffen autg bei biefe;
Serfagre« nidgt oerfürjt raerben.

5. Slrt. 28 btS 39 be§ ©ntraurfeS ganbeln oom S e »

rimeteroerfagren. ©iefeS gat gegenüber bem bis»

gerigen Secgt raefentlicge Smberititgen erfahren. 3n erfter
Sinie ig bie Sorfcgrift geroorpgeben, toonaeg ber -fieri
meterumgrenpng§p!an ju glei«ger3«^ unb am glei»
egen Drt, raie bie ®au> unb Korre!tion§pläne, alfo oor
ber Sautnangrijfnagme, pr ©Inftcgi ber ^Beteiligten öf=

fentity aufplegen ifi. Sië angin roar ein ißerimeterplan
nidgt oorgefcgrtebeB, unb e§ bepanb feine Sfliegt, bie

Serimeterumgrenpng etroa fegon mit bem Sau= ober
.torreftion§projeft aufplegen. ©o formte ei oorfommen,
namentlich in Sanbgemetnben, bag bai ^erimetetum*
grenpnaioerfagren erp naig erfolgter gertigpetlung ber
Slrbeit Bur^gefügrt raurbe, raai natürfisg p fdgroeren
llnpfömmltdgfetten fügten mugfe, ®ie neu oorgefcgrie=
bene früggeitige lugage gat ben 3^ecf; bie Seitragi»
pftiegtigen non allem Anfang an al§ folege p bejeiegnen.
Qeber ©runbeigentümer roeig fomit fdgon not Segtnn

ber ©tragenbaute, ob er all pglungipflicgtiger $nte>
reffent betrautet rattb ober nidgt. SDanadg fann er fetn
Sergalten im Sauplanoerfagren einrisgten. Slnläglidg ber
Slugage bei llmgrenpngiplanei fönnen unb müffen tße*

rimetereinfpradgen notg nidgt ergoben werben. @ie finb
otelmegr p oerfegieben bis pr öffentlichen Slupage bei
nasg ®ur^fügrung bei SaueS unb ber Ébresgnung auf»
gepellten SlopenoerteilerS.

®iefer foH, raie bisger, com ©emetnberat, bei @taatS=

prägen com SîegierungSrat, aufgepeßt raerben, Set ber
SlufpeHung bei ^opertoer teilet§ ftnb bie Sorteile unb
bie nidgt fegon bei ber ©roropriation geraürbigten Sadg=
teile, Me jebem einjelnen ©runbPüd auS ber ©uregfüg»
rung bei UnternegmenS erroaegfen, raie übergaupt alle
für eine billige Serteilung in Setradgt fallenben Set»
gältniffe angetneffen p berüdfpsgtigen. Qnbeffen foil, in
Ibraeidgung oom geltenben SHec^t, bie Sefretung oon bis»
gerigen Sapen im Kofierraerteiler foraogl raie'bei ber
Serimeterumgrenpng, feine Serücfftdgtigung megr pnben.
®te bisgerigen Sefdgraerben foßen otelmegr in allen
gäHen in einem befonberen Serfagren auSgelöp raerben.
®amit würben ogne 3'Deifel flarere Sergältniffe ge»

fdgapen, als fte bisger beftunben, unb mandge UnbiÜig»
feit, oeranlagt bureg unridgtige IRedgtSanraenbung, wirb
oerginbert. ©er ^oftenoerteiler ip roägtenb oier^egn
Sagen öpentlidg aufplegen. 3®^ unb Drt ber Siuffage
pnb ben als beteiligt ©rflärten bureg etngefdgrtebenen
Srief pr Kenntnis p brtngen.

©leidgjeitig mit bem Kopenoerteiler ip audg bie Sau»
fopenabreegnung öpentlidg aufplegen; biefe fann im
Serimeteroerfagren angefochten raerben. 9tadg bisherigem
fHedgt gälte ber ©emetnberat bas ißerimetergebiei p um»

grenjen unb ben ißlan — ogne jebe Angabe über bie

§öge ber Selaftung — öffentlich aufplegen. SlHfäHige
©infpradgen erlebigte ber SfegterungSrai abfdglteglicg.
5la«g gertigfießung ber ïlbrecgnung raurbe ber Kopen»
oerteiler aufgePeßt. ©oraogl bie Serimeterumgrenjung,
rote au^ bie ÄoPenoerteilung, würben mandgmal oom
©emetnberat einer oon igm bePetiten, jraet= ober bret»
gliebrigen ^ommifjion aus erfahrenen gacgleuten über»

tragen, ©egen bie öffentlich aufgelegte Koftenoerteitung
mugte beim Sticgter (Sermittler) ©tnfpraege ergoben raer«
ben. ©oldge ißro^effe jogen peg in bie Sänge unb fopeten
otel ©elb. ©er fßicgter prüfte nur, ob bte Selaftung beS

Klägers, im Sîagmen beS ganjen, eine angemeffene ober

p goge fet. SBurbe Me Setaffung beS Klägers gerab«
gefegt, fo mugte ber Setrag ber ©ntlagung, oermegrt
um ben ÉÊoftenanteil oom ©emetnberat neu auf bie üb»

rigen ißerimeterppicgtigen oerteilt raerben.
©er IRegterungSrat überlegte peg, ob Me 3lbre<gnungS=

preitigfeiten nidgt beffer bem orbenttiigen Sidgter p un»
terbretten feien, rate benn audg im allgemeinen bie 9ln»

pdgt beftegt, bag SluSnagmen oon ber orbentlidgen ®e»

ritgtsbarfeit nur in brtngenben fällen gemadgt werben foßen.
©in foleg brtngenber gaß Itegt nun aber nadg IHnpdgt
beS SRegierungSrateS gier oor. SRügten nämtidg bie ©trei»
tigfetten über bie 3lbredgnung im orbentlidgen fflroîeg»
oerfagren erlebigt werben, fo wäre bas ftoPenoerteilungS»
oerfagren fo lange glnauSpfcgteben, bis ber SlbredgnungS»
projeg möglicgerroeife'oon aßen bret ©eridgtstnganpn
entfdgieben wäre, raaS unter UmPänben fegr lange bauertt
fönnte. 3«bem gängt ber 3tbredgnungSprojeg fadglidg mit
bem perimeter fo enge pfammen, bag man raogl ogne
Sebenfen bie ©cgägungS» unb DberfdgägungSfommifpcm
für beffen ©urdgfügrung als ppänbig bejeiegnen barf.
©er ©ntfdgeib, raaS in bte ülbredgnung gtneingegört unb
raaS nidgt, ip jebenfaßS nidgt fegroieriger, als bie @nt»

fegeibung barüber, ob unb raaS für Sorteile auS ben be«

treffenben bauliegen SRagnagmen einem einzelnen ©runb»
eigentümer erraadgfen.
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gentümer beim Bau und bei der Korrektion von
Straßen ein weitergehendes sein müsse, als wie es im
Entwurf vorgesehen ist. Wie dieses Mitspracherecht aber
zu gestalten sei, ist nicht gesagt worden. Bei Staats-
und Gemeindestraßen kann wohl von einem weiteren Mit-
spracherecht, als wie es im Planauflage- und Einsprache-
verfahren geregelt ist, zum vorneherein keine Rede sein.
Bei diesen Straßen müssen es unbedingt der Staat und
die Gemeinde sein, die über die Bedürfnisfrage und auch
über die Art der Anlage letzten Endes entscheiden. Da-
gegen läßt sich bei den Nebenstraßen darüber streiten, ob
die beteiligte Gegend hinsichtlich gewisser Punkte, z. B.
der Frage der Notwendigkeit der Erstellung oder Kor-
rektion der Straße entscheidend mitsprechen soll. Man
könnte etwa an ein Verfahren denken, wie es für die

Bodenverbesserungen w Art. 156—174 EG zum ZGB
vorgesehen ist, mit Grundeigentümerversammlungen, wo-
bei diese über das „Ob" und „Wie" zu entscheiden hätten
und die Mehrheit der Grundeigentümer, denen zugleich
mehr als die Hälfte des beteiligten Bodens gehört, eine

allfällige Minderheit zu ihrem Willen zwingen könnte.

Zu einer solchen, die Kompetenzen der Behörden aus-
schaltenden Regelung muß jedoch bemerkt werden, daß
sie einmal in vielen Fällen die Grundeigentümer selbst
nicht befriedigen könnte und in andern Fällen die öffent-
lichen Interessen, die mit jeder Straßenbaute notwendig
verbunden sind, außer Acht ließe. Das Straßenbauwesen,
und wenn es sich im einzelnen Falle auch nur um un-
tergeordnete Straßen handelt, kann unmöglich gänzlich
dem freien Schalten und Walten der Grundeigentümer
überlassen werden. Hiegegsn sprechen abschreckende Bei-
spiele zur Genüge. Das" Straßennetz einer Gemeinde
muß planmäßig erstellt fein. Die einzelnen Straßen
müssen in einen richtigen Zusammenhang gebracht wer-
den, namentlich in bezug auf Richtung, Gefalle, Breite
usw. Es müssen städtebauliche und bauhygimische Grund-
sätze gewahrt werden. All dies kann nur geschehen, wenn
der Behörde bei Erstellung aller Straßen ein maßge-
bendes Wort zukommt. Es ist kein Zufall, daß beim
Erlaß des geltenden Gesetzes der freie Wille des Grund-
eigentümers zu gunsten der behördlichen Entscheidungs-
befugnifse beschnitten wurde. Die Schäden des früheren
„loisser kàk, laisser aller" zeigen sich vielfach noch
heute. Gestützt auf diese Erwägungen glaubt der Regie-
rungsrat, das Mitspracherecht des Grundeigentümers
auf ein Einspracherecht beschränken zu sollen. Die Mög-
lichkeit der Weiterziehung der gemeinderätlichen Entscheide
an den Regierungsrat, in Verbindung mit den neuen
Vorschriften über das Perimetervsrfahren, dürste wohl
eine genügende Gewähr dafür bieten, daß die Grund-
eigentümer in ihren berechtigten Interessen auch bei diese!

Verfahren nicht verkürzt werden.
5. Art. 28 bis 39 des Entwurfes handeln vom P e -

ri meterverfahren. Dieses hat gegenüber dem bis-
herigen Recht wesentliche Änderungen erfahren. In erster
Linie ist die Vorschrift hervorzuheben, wonach der Peri-
meterumgrenzungsplan zu gleicher Zeit und am glei-
chen Ort, wie die Bau- und Korrektionspläne, also vor
der Bauinangriffnahme, zur Einsicht der Beteiligten öf-
fentlich aufzulegen ist. Bis anhin war ein Perimeterplan
nicht vorgeschrieben, und es bestand keine Pflicht, die

Perimeterumgrenzung etwa schon mit dem Bau- oder
Korreküonsprojekt aufzulegen. So konnte es vorkommen,
namentlich in Landgemeinden, daß das Perimeterum-
grenzungsoerfahren erst nach erfolgter Fertigstellung der
Arbeit durchgeführt wurde, was natürlich zu schweren
Unzukömmlichkeiten führen mußte. Die neu vorgeschrie-
bene frühzeitige Auflage hat den Zweck, die Beitrags-
Pflichtigen von allem Anfang an als solche zu bezeichnen.
Jeder Grundeigentümer weiß somit schon vor Beginn

der Straßenbaute, ob er als Zahlungspflichtiger Inte-
ressent betrachtet wird oder nicht. Danach kann er sein
Verhalten im Bauplanverfahren einrichten. Anläßlich der
Auflage des Umgrenzungsplanes können und müssen Pe-
rimetereinsprachen noch nicht erhoben werden. Sie sind
vielmehr zu verschieben bis zur öffentlichen Auflage des

nach Durchführung des Baues und der Abrechnung auf-
gestellten Kostenverteilers.

Dieser soll, wie bisher, vom Gemeinderat, bei Staats-
ftraßen vom Regierungsrat, aufgestellt werden. Bet der
Aufstellung des Kostenverteilers sind die Vorteile und
die nicht schon bei der Expropriation gewürdigten Nach-
teile, die jedem einzelnen "Grundstück aus der Durchfüh-
rung des Unternehmens erwachsen, wie überhaupt alle
für sine billige Verteilung in Betracht fallenden Ver-
hältnifse angemessen zu berücksichtigen. Indessen soll, in
Abweichung vom geltenden Recht, die Befreiung von bis-
herigen Lasten im Kostenverteiler sowohl wie^bei der
Perimeterumgrenzung, keine Berücksichtigung mehr finden.
Die bisherigen Beschwerden sollen vielmehr in allen
Fällen in einem besonderen Verfahren ausgelöst werden.
Damit würden ohne Zweifel klarere Verhältnisse He-
schaffen, als sie bisher bestunden, und manche Unbillig-
keit, veranlaßt durch unrichtige Rechtsanwendung, wird
verhindert. Der Koftenverteiler ist während vierzehn
Tagen öffentlich aufzulegen. Zeit und Ort der Auflage
sind den als beteiligt Erklärten durch eingeschriebenen
Brief zur Kenntnis zu bringen.

Gleichzeitig mit dem Kostenverteiler ist auch die Bau-
kostenabrechnung öffentlich aufzulegen; diese kann im
Perimeterverfahren angefochten werden. Nach bisherigem
Recht hatte der Gemeinderat das Perimetergebiet zu um-
grenzen und den Plan — ohne jede Angabe über die

Höhe der Belastung — öffentlich aufzulegen. Allfällige
Einsprachen erledigte der Regierungsrat abschließlich.
Nach Fertigstellung der Abrechnung wurde der Kosten-
Verteiler aufgestellt. Sowohl die Perimeterumgrenzung,
wie auch die Kostsnverteilung, wurden manchmal vom
Gemeinderat einer von ihm bestellten, zwei- oder drei-
gliedrigen Kommission aus erfahrenen Fachleuten über-
tragen. Gegen die öffentlich aufgelegte Kostenverteilung
mußte beim Richter (Vermittler) Einsprache erhoben wer-
den. Solche Prozesse zogen sich in die Länge und kosteten
viel Geld. Der Richter prüfte nur, ob die Belastung des
Klägers, im Rahmen des ganzen, eine angemessene oder
zu hohe sei. Wurde die Belastung des Klägers herab-
gesetzt, so mußte der Betrag der Entlastung, vermehrt
um den Kostenanteil vom Gemeinderat neu auf die üb-
rigen Perimeterpflichtigen verteilt werden.

Der Regierungsrat überlegte sich, ob die Abrechnungs-
firettigkeiten nicht besser dem ordentlichen Richter zu un-
terbreiten seien, wie denn auch im allgemeinen die An-
ficht besteht, daß Ausnahmsn von der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit nur in dringenden Fällen gemacht werden sollen.
Ein solch dringender Fall liegt nun aber nach Ansicht
des Regierungsrates hier vor. Müßten nämlich die Strei-
tigkeiten über die Abrechnung im ordentlichen Prozeß-
verfahren erledigt werden, so wäre das Koftenverteilungs-
verfahren so lange hinauszuschieben, bis der Abrechnungs-
prozeß möglicherweise von allen drei Gerichtsinstanzen
entschieden wäre, was unter Umständen sehr lange dauern
könnte. Zudem hängt der Abrechnungsprozeß sachlich mit
dem Perimeter so enge zusammen, daß man wohl ohne
Bedenken die Schätzungs- und Oberschätzungskommission
für dessen Durchführung als zuständig bezeichnen darf.
Der Entscheid, was in die Abrechnung htneingehört und
was nicht, ist jedenfalls nicht schwieriger, als die Ent-
scheidung darüber, ob und was für Vorteile aus den be-

treffenden baulichen Maßnahmen einem einzelnen Grund-
eigentümer erwachsen.



gltfte, (J^eifterblaS®!

gür ben ©erimeterprogeß nadt) bem neuen @nt*

warf gilt, baß ber Koftenoerteiler fomohl, mte bie fdjon
oor bem ©aubeghm erfolgte, ©erimeterumgrengung roäh«
renb ber luflagefrift für ben Kofienoetteiler unb bie
Stbredfjnung an eine in jebem einzelnen gafie nom ©e-
glerunggrat p ernennende ©djjäipnggfomraiffxon wetter
gegogen werben fann. ®emnach ift bag ©erimeteroer«
fahren ntcïjt meîjr, mie heute, in gwei seitlich geteilte unb
oor oerfcJjiebenen 3nftangen, bem ©egierunggrat unb
bem orbentlidjen Stifter, burchguführenbe ©erfahren ge-
trennt. ®ie gleite ©cljä^unggfommiffion beurteilt bie
Sur gleiten Seit gu er^ebenben ©InfpradEjen gegen bie
Umgrenjung unb bie Kofienoerteilung. llnb gwat faßt
bie Kommiffxon ihr Urteil nadg freiem ©rmeffen. Sie ift
alfo nidjjt an bie Anträge ber Parteien gebunben; eS

gilt bie Offtgial« unb nid)! bie ©erhcmblunggmajime.
®te Kommiffton ift ingbefonbere audfj befugt, fomohl ben
Umgrengunggplan, al§ auch ben Koftenoerteiler t)tnfic^t=
Itch folder ©runbfiüdte, begügltch benen feine ©infpra^e
erhoben mürben, abjuänbern, fofern burets bie ©rlebigung
oon ©Infprachen für btefe ©runbfiücfe Unbißigfetien eut--

ftunben. Sluf btefe ©Seife ift auch ber ©egierunggrat
fdfion bisher bei ber ©rlebigung oon ©erimeterfurfen
»erfahren. @§ mar bieg notmenbig, menn nicht unbißtge
unb unter Umftänben gerabegu unfinnige ©rgebniffe für
ben abgeünberten ©erimeter fidSj ergeben foßten. |)in--
jicïjtltdj be§ Koftenoerteilerg foß bie Kommiffion oeredE)«

tigt fein, unter Umftänben auch ©ingelne — nicht mte

bigler, nur ben gefamten übrigen perimeter — mit ber
bem Kläger pgeftanbenen ©rmäßigung p belaften. 3m
heutigen ©erimeterprogefi fann nach gerichtlicher ©rajig
nur auf ijerabfetpng beg eigenen Inteilg, nicht aber auf
©ermehrung beg Slnteilg eineg befiimmten anbern ©eti«
meterpflichtigen geflagt roerben. ®iefe ©rajiS ift eut»

fdfjteben su eng. ©g foßen auch bie ©etreffntffe befitmmter
©runbelgentümer im einseinen erhöh* werben bürfen.
©elbftoerftänbltch fann bie ©<hä|unggfommiffton nicht
etroa ben bem perimeter iuggefamt überbunbeneu Koften=
anteil |erabfe^en; jte hat lediglich bag ©erljältntg ber
©elaftung ber einseinen ©erimeterpjlichtigen unter ftet) su
prüfen, ©rmäfjigt fie bag ©etreffntg etneg ©inselnen, fo
muß fte ben babureh entfte^enben lugfafl entroeber ein*
Seinen ober aßen übrigen ©erimetespftichtigen mîeberum
belaften.

®te ©dfjähunggfommiffton pat ihrem ©nifdjetbe oor=
gängig in bie örtlichen ©erhältniffe ©infid^t sn nehmen
unb |tebei ben Parteien unb öenjenigen ©runbeigen«
tümern, bie neu in ben perimeter einbesogen ober beren
©etreffniffe im einseinen erhöht merben foßen, ©elegen«
hett sur ©eltenbmadjung ihrer Qntereffen su geben. ®ie
©dfjähuttggfömmiffion wird bie ©efegehtgabe bem ®e*
Weinberat, bei ©taatgftraßen bem ©egterunggrat, unb,
fomeit fte ftdf) gegen beftimmte anbere ©cunbeigentümer
im oorermäfpten ©htne rietet, auch biefen sur SKnbrln»

gung fd^riftlid^er ©egenbemerfungen tnnert beftimmter
Srift gugujteflen haben. ®eggleid^en finb bie ©ehörben
wnb btefe ©runbeigentümer mit ben ©efurrenten su einem
«ugenfd^etn einsulaben unb ïjter in münblid^er ©erhanb«
[nng anzuhören. 3m übrigen foß bag Verfahren oor

©chätpnggfommiffion ein mögltdf)fi formfreieg fein.
®ie amtlichen Koften, bie infolge Anrufung einer ©<hah=

jmggfommiffion entfielen, finb oon biefer tn fad^gemä^er
«inmenbung ber bezüglichen Sßorfd^riften beg ©efetjeg über
®en 3ioilprose§ auf bie Parteien su oerlegen.

®er ©ntfc^etb ber ©dEjäüunggfommiffton fann tnnert
"ietsehn Sagen, oon ber Qufteßung an gerechnet, forno^l
nom ©emetnberat, bei ©taatgftrafjen oom iRegterunggrat,
n« au«h oon ben ©infprechern unb benjenigen ®runb=
Eigentümern, bie neu in ben ißerimetet einbesogen mur«
neu ober beren Söetreffniffe burch ben ©ntfd^etb im ein«

Seinen erhobt mürben, an bie fantonale Dberfchä^ungg«
fommiffton meftergesogen merben. ®ieg ^at burd^ fd^rift«
lid; begrünbete ©tagabe su gefc|e|en. ®ie @in|altung
ber Stefurgfrift unb bie ©c^riftlic^fcit finb ©ültigfettä«
erforbernig, mä^renb bie ^egrünbung ber ©ingabe, menn
eine folcbe felilt ober unsureithenfe erfd^eint, innert einer
oom ißräftbenten ber Dberfthahunggfommiffton anpfe§=
enbett serftörlichen grift oon oterselir; Sagen nachgeholt
werben fann.

Uber bie Drganifation ber fantonalen Dbetfcp^ungg«
fommiffton, bie abf«hlie^lidh entf^eibet, unb bag 2kt=
fahren oor ihr enthalten bie 3trt. 37—39 bie erforber«
li^e« tßorfdhriften.

Slrt. 37: „®ie fantonale Dberf«hä|unggfommtffton
befteht aug einem SRitglieb bei Kcntonggeri^teg, ba§
ben aSorfi^ führt, unb cut§ fec|g ©cdhocrftänbigen.

®a§ KantonSgert^i befteßt bie Dberf^ähunggfom«
mifficn für feine Imlg&auer unb mahlt ferner aug feiner
SRitte für bie gleidjje Slmtgbauer einen Sötgepräfibenten,
ber tm fyaße ber iöerhlnberung be§ Ißräftbenten beffen
Obliegenheiten ju beforgen bat."

Irt. 38: „gür bie einzelnen Streitfälle rntrb bie

Dberfd|ähungg!ommiffton aug bem Ißräftbenten unb groei

oon biefem unter Sîerûcfft^tigung ber erforberlidjen Ortg«
unb ©achfenntniffe s« begeichnenben ©adhoerftänbigen
ge&ilbet. ®ie Oberf«hähunggfommiffton amtet mit ober
ohne ©efretär. 3=ür ben Sluäftanö unb bie Iblefinung
ber SRitglieber ber Dberfdhähunggfommiffion gelten bieöe«
ftimmungen beg ©efe^eg betreffenb bie giöilredhtgpflege. "

Irt. 39: „gür bie Sehanblung ber an bie Ober«
fdhätsunggfommiffton meitergejogenen ©ntfdheibe ftnben
bie Sorfchriften oon §lrt. 34 biefeg @efe|eg unb bie 35e=

ftimmungen über ba§ ©erfahren oor ©eridhtgfommiffton
fadhgemä^e Inmenbung. ®ie Oberfdhü^unggfommiffton
entf^eibet aDidjile^uch- ©le ift befugt, auäj über ©treit«
fragen s« entfc|eiben, bie an [ich tn bie 3«pnbigfeit
ber orbentttdfjen ©eridfjte gehören mürben (©efianb oon
®ienftbarfeiten unb bergleis|en), wenn fte für bie ©eur«
teilung ber ©erimeterumgrengung ober beg Koftenoer«
teilerg oon ©ebeutung finb." (gortfehung folgt).

Solid MtfMtitt @cMdë°Sedoil
®ie ©inführung beg freiftehenben SBafferflofettg mit

®eru<hoerfchlu§, aug einem ©tficf fanitären SRaterial
(©telngut unb berglet^en) hergefießt, faßt ungefähr in
bag 3apt 1894, alfo oor girSa 33 Qahren.

®ie fanitären Ingenieure jener ßeit waren oon In«
fang an bemüht, biefem Apparat babutcïj ©ingang gu

oerfchaffen, baff fie ihn gu einer wirtlichen hggiemfcfjen
@inridE)tung gematteten. @te legten beg|alb oor aßen

®ingen SBert barauf, baß, um Énfteâungëgefahren oor«
gubeugen, bei ber ©enutpng eine ©erunreinigung ber
Klofettfdjole — bie nicht burch bie batauffolgenbe ©pü=
tung wieber grünblidh entfernt würbe — nidjt ©Iah
greifen tonnte.
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Für den Perimeterprozeß nach dem neuen Ent-
wurs gilt, daß der Kostenverteiler sowohl, wie die schon
vor dem Baubeginn erfolgte Perimsterumgrenzung wäh-
rend der Auflagefrist für den Kostenverteiler und die
Abrechnung an eine in jedem einzelnen Falle vom Re-
gierungsrat zu ernennende Schätzungskommission weiter
gezogen werden kann. Demnach ist das Perimetsrver-
fahren nicht mehr, wie heute, in zwei zeitlich geteilte und
vor verschiedenen Instanzen, dem Regiernngsrat und
dem ordentlichen Richter, durchzuführende Verfahren ge-
trennt. Die gleiche Schätzungskommission beurteilt die

zur gleichen Zeit zu erhebenden Einsprachen gegen die
Umgrenzung und die Kostenverteilung. Und zwar fällt
die Kommission ihr Urteil nach freiem Ermessen. Sie ist
also nicht an die Anträge der Parteien gebunden; es

gilt die Offiziell- und nicht die Verhandlungsmaxims.
Die Kommission ist insbesondere auch befugt, sowohl den
Umgrenzungsplan, als auch den Kostenverteiler Hinsicht-
lich solcher Grundstücke, bezüglich denen keine Einsprache
erhoben wurden, abzuändern, sosern durch die Erledigung
von Einsprachen für diese Grundstücke Unbilligkeiten ent-
stunden. Auf diese Weise ist auch der Regierungsrat
schon bisher bei der Erledigung von Perimeterkursen
verfahren. Es war dies notwendig, wenn nicht unbillige
und unter Umständen geradezu unsinnige Ergebnisse für
den abgeänderten Perimeter sich ergeben sollten. Hin-
fichtlich des Kostenverteilers soll die Kommission berech-
tigt sein, unter Umständen auch Einzelne — nicht, wie
bisher, nur den gesamten übrigen Perimeter — mit der
dem Kläger zugestandenen Ermäßigung zu belasten. Im
heutigen Perimeterprozeß kann nach gerichtlicher Praxis
nur auf Herabsetzung des eigenen Anteils, nicht aber auf
Vermehrung des Anteils eines bestimmten andern Peri-
meterpflichtigen geklagt werden. Diese Praxis ist ent-
schieden zu eng. Es sollen auch die Betreffnisse bestimmter
Grundeigentümer im einzelnen erhöht werden dürfen.
Selbstverständlich kann die Schätzungskommission nicht
etwa den dem Perimeter insgesamt überbundenen Kosten-
anteil herabsetzen; sie hat lediglich das Verhältnis der
Belastung der einzelnen Perimeterpflichtigen unter sich zu
prüfen. Ermäßigt sie das Betreffnis eines Einzelnen, so

muß sie den dadurch entstehenden Ausfall entweder ein-
zelnen oder allen übrigen Perimeterpflichtigen wiederum
belasten.

Die Schätzungskommission hat ihrem Entscheide vor-
gängig in die örtlichen Verhältnisse Einsicht zu nehmen
und hiebei den Parteien und denjenigen Grundeigen-
tümern, die neu in den Perimeter einbezogen oder deren
Betreffnisse im einzelnen erhöht werden sollen. Gelegen-
heit zur Geltendmachung ihrer Interessen zu geben. Die
Schätzungskommission wird die Rekurseingabe dem Ge-
meinderat, bei Staatsstraßen dem Regierungsrat, und,
soweit sie sich gegen bestimmte andere Grundeigentümer
im vorerwähnten Sinne richtet, auch diesen zur Anbrin-
gung schriftlicher Gegenbemerkungen innert bestimmter
Frist zuzustellen haben. Desgleichen sind die Behörden
und diese Grundeigentümer mit den Rekurrenten zu einem
Augenschein einzuladen und hier in mündlicher VerHand-
Ulng anzuhören. Im übrigen soll das Versahren vor
ver Schätzungskommisfion ein möglichst formfreies sein.
Die amtlichen Kosten, die infolge Anrufung einer Schatz-
uugskommisfion entstehen, sind von dieser in sachgemäßer
Anwendung der bezüglichen Vorschriften des Gesetzes über
den Zivilprozeß auf die Parteien zu verlegen.

Der Entscheid der Schätzungskommission kann innert
vierzehn Tagen, von der Zustellung an gerechnet, sowohl
vom Gemetnderat, bei Staatsstraßen vom Regierungsrat,
vis auch von den Einsprechern und denjenigen Grund-
Eigentümern, die neu in den Perimeter einbezogen wur-
den oder deren Betreffnisse durch den Entscheid im ein-

zelnen erhöht wurden, an die kantonale Oberschätz ungs-
kommission weitergezogen werden. Dies hat durch schrist-
lich begründete Eingabe zu geschehen. Die Einhaltung
der Rekurssrist und die Schristlichkeit sind Gültigkeits-
ersordernis, während die Begründung der Eingabe, wenn
sine solche fehlt oder unzureichend erscheint, innert einer
vom Präsidenten der Oberschatzungskommisston anzusetz-
enden zerstörlichen Frist von vierzehn Tagen nachgeholt
werden kann.

über die Organisation der kantonalen Oberschätzungs-
kommission, die abschließlich entscheidet, und das Ver-
fahren vor ihr enthalten die Art. 37—39 die ersorder-
lichen Vorschriften.

Art. 37: „Die kantonale Oberschätzungskommission
besteht aus einem Mitglied des Kantonsgerichtes, das
den Vorsitz führt, und aus sechs Sachverständigen.

Das Kantonsgericht bestellt die Oberschätzungskom-
Mission für seine Amisdaner und wählt ferner aus seiner
Mitte für die gleiche Amtsdauer einen Vizepräsidenten,
der im Falle der Verhinderung des Präsidenten dessen

Obliegenheiten zu besorgen hat."
Art. 38: „Für die einzelnen Streitfälle wird die

Oberschätzungskommission aus dem Präsidenten und Zwei
von diesem unter Berücksichtigung der erforderlichen Orts-
und Sachkenntnisse zu bezeichnenden Sachverständigen
gebildet. Die Oberschätzungskommission amtet mit oder
ohne Sekretär. Für den Ausstand und die Ablehnung
der Mitglieder der Oberschätzungskommission gelten die Be-
stimmungen des Gesetzes betreffend die Zwilrechtspflege. "

Art. 39: „Für die Behandlung der an sie Ober-
schätzungskommisfion weitergezogenen Entscheide finden
die Vorschriften von Art. 34 dieses Gesetzes und die Bs-
stimmungen über das Verfahren vor Gerichtskommisston
sachgemäße Anwendung. Die Oberschätzungskommission
entscheidet abschließlich. Sie ist befugt, auch über Streit-
fragen zu entscheiden, die an sich 'in die Zuständigkeit
der ordentlichen Gerichte gehören würden (Bestand von
Dienstbarkeiten und dergleichen), wenn sie für die Beur-
teilung der Perimeterumgrenzung oder des Kostenver-
testers von Bedeutung sind." (Fortsetzung folgt).

IM «WMM WMÄs-ZechM.
Die Einführung des freistehenden Wasserklosetts mit

Geruchverschluß, aus einem Stück sanitären Material
(Steingut und dergleichen) hergestellt, fällt ungefähr in
das Jahr 1394, also vor zirka 33 Jahren.

Die sanitären Ingenieure jener Zeit waren von An-
fang an bemüht, diesem Apparat dadurch Eingang zu
verschaffen, daß sie ihn zu einer wirklichen hygienischen
Einrichtung gestalteten. Sie legten deshalb vor allen
Dingen Wert darauf, daß, um Ansteckungsgefahren vor-
zubeugen, bei der Benutzung eine Verunreinigung der
Klosettschale — die nicht durch die darauffolgende Spü-
lung wieder gründlich entfernt wurde — nicht Platz
greifen konnte.
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